
Liebe Studierende der Fachrichtung Systems Engineering, 

angesichts der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden besondere Randbedingungen für 

das Studium im Sommersemester hat sich das Professorium der Fachrichtung heute über das weitere 

Vorgehen abgestimmt, über das wir Sie hiermit informieren möchten. Grundlage sind die 

Saarländische Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 7. April 2020 (dort heißt 

es in §8 Abs. 1: „Der Studien- und Lehrbetrieb in Präsenzform einschließlich sämtlicher Präsenz-

prüfungen wird bis zum 4. Mai 2020 ausgesetzt.“) sowie die Informationen zum Lehrbetrieb der 

Universität.  

Folgende Eckpunkte haben wir vereinbart: 

 Angesichts des verkürzten Semesters (Beginn der Lehrveranstaltungen am 4. Mai 2020, Ende der 

Lehrveranstaltungen am 17. Juli 2020) werden die Dozentinnen und Dozenten die prüfungs-

relevanten Umfänge der Lehrveranstaltungen angemessen reduzieren. Unterlagen (z.B. Skripte, 

Vorlesungsfolien) zu dem nicht prüfungsrelevanten Stoff stellen wir Ihnen zusätzlich für das 

Selbststudium zur Verfügung. Zudem stehen Ihnen auch für die regulären Inhalte teils erweiterte 

Unterlagen (kommentierte Vorlesungen, Lehrvideos) zur Verfügung, um die (fehlenden) 

Präsenzveranstaltungen zu unterstützen bzw. auszugleichen. Nähere Informationen erhalten Sie 

von den Dozentinnen und Dozenten.  

 Aktuelle Informationen zu einzelnen Lehrveranstaltungen, soweit derzeit überhaupt planbar, 

finden Sie in der Regel auf der Homepage der verantwortlichen Lehrstühle. Bitte informieren Sie 

sich frühzeitig und melden Sie sich wo erforderlich für die Lehrveranstaltungen an, um z. B. 

Zugangsdaten für die Vorlesungsunterlagen erhalten zu können; teils sind hier bereits Unterlagen 

bereitgestellt, damit Sie die Zeit bis zum Beginn der Lehrveranstaltungen für die Vorbereitung 

bzw. das Selbststudium nutzen können. 

 Da wir davon ausgehen müssen, dass auch nach dem 4. Mai Präsenzlehrveranstaltungen besten-

falls eingeschränkt möglich sein werden, muss ein Großteil der Lehre durch Online-Angebote 

abgedeckt werden. Die Dozentinnen und Dozenten bieten interaktive Formate (Webinare, 

Übungs-Chats etc.) in den ursprünglich laut Vorlesungsverzeichnis vorgesehenen Zeiten an. 

Zusätzliche Termine können vereinbart werden, wenn es dadurch nicht zu Terminkonflikten mit 

anderen Lehrveranstaltungen kommt. Ein Großteil der Lehrangebote wird zum Download 

bereitgestellt werden, damit Sie im Selbststudium Ihre Zeit frei einteilen können. Sollten Sie über 

keinen geeigneten Rechner zur Nutzung dieser Angebote verfügen, wenden Sie sich bitte an 

Prof. Schütze (schuetze@lmt.uni-saarland.de); wir können in begrenztem Umfang ältere 

Rechner/Laptops leihweise zur Verfügung stellen. 

 Zwingend als Präsenz durchzuführende Veranstaltungen, insbesondere Praktika, können erst ge-

plant werden, wenn die Randbedingungen hierfür gegeben sind. Sobald wieder Präsenzveran-

staltungen möglich sind, werden diese Veranstaltungen mit Priorität geplant und angeboten. Dies 

betrifft insbesondere das Ingenieurwissenschaftliche Praktikum im Rahmen des Studiengangs 

Systems Engineering (Bachelor). Wir bemühen uns, Ihnen hierzu frühzeitig belastbare Informa-

tionen zukommen zu lassen, müssen Sie aber aktuell noch um Geduld bitten.  

 Prüfungen sind nach aktuellem Stand erst ab dem 4. Mai 2020 wieder möglich. Für den Zeitraum 

27.04.2020 – 03.05.2020 angesetzte Prüfungen stehen unter dem Vorbehalt einer – noch 

ausstehenden – Sondergenehmigung des zuständigen Ministeriums. Die Universität hat bereits 

vor längerer Zeit beim zuständigen Ministerium um diese Genehmigung gebeten, ggfs. unter 

Berücksichtigung von Auflagen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr. Bis heute liegt diese 

Genehmigung nicht vor; eine belastbare Planung von Prüfungen Ende April ist somit nicht möglich, 
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bereits geplante Prüfungen müssen ggfs. kurzfristig abgesagt werden. Informieren Sie sich daher 

regelmäßig auf den Webseiten der veranstaltenden Lehrstühle.  

 Um eine zusätzliche zeitliche Belastung zu vermeiden, haben wir beschlossen, dass während der 

Vorlesungszeit vom 4. Mai bis 17. Juli 2020 keine Klausurtermine angesetzt werden. Die nach 

dem Wintersemester noch ausstehenden Klausuren sollen zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit ab 

dem 17. Juli nachgeholt werden, die regulären Klausuren des Sommersemesters im Anschluss. 

Dazu wird ein gemeinsamer Terminplan abgestimmt, um Terminkonflikte bestmöglich zu ver-

meiden. Da die Vorlesungszeit des kommenden Wintersemesters erst zum 1. November beginnen 

soll, ergibt sich ein etwas längerer Prüfungszeitraum, den wir hierzu nutzen können und wollen. 

Prüfungstermine werden wir so früh wie möglich bekannt geben, allerdings immer unter dem 

Vorbehalt, dass z. B. große Präsenzprüfungen überhaupt erlaubt sind.  

 Mündliche Prüfungen sind davon nicht betroffen, diese können ab dem 4. Mai durchgeführt 

werden und werden wie bisher von den Lehrstühlen angesetzt bzw. individuell mit den Prüfer-

innen und Prüfern vereinbart. Unsere Prüfungsausschüsse haben beschlossen, dass mündliche 

Prüfungen dann auch als Online-Prüfungen durchgeführt werden können, wenn die entsprechen-

den Randbedingungen gegeben sind; beachten Sie dazu die Handreichung für digitale mündliche 

Prüfungen.  

 Anerkennung besonderer Leistungen im Rahmen der Corona-Krise: Wenn Sie – ob allein oder in 

einem Team – in der aktuellen Situation eine besondere Hilfeleistung erbringen, z. B. durch 

freiwillige Mitarbeit in einem Krankenhaus oder Pflegeheim, so kann dies im Rahmen des 

Wahlbereichs als Studium generale anerkannt werden (z. B. im Bachelor SE bis 6 CP, bei einem 

Zeitaufwand von 30 h/CP). Haben Sie eine Idee für ein fachlich orientiertes Projekt im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder arbeiten sie bereits aktiv in einem solchen mit, 

z. B. Entwicklung einer App, 3D-Druck von Mundschutz oder Gesichtsmasken, Unterstützung von 

Firmen usw., so kann dies ggfs. als Teamprojekt oder Seminar anerkannt werden. Wichtig hierfür 

sind die Nutzung ingenieurwissenschaftlicher Methoden oder die Anwendung fachlicher Kennt-

nisse, um einen positiven Beitrag zur Bewältigung der Pandemie oder ihrer Folgen zu leisten. Bitte 

wenden Sie sich zwecks Anerkennung entweder an die/den fachlich zuständigen Professorin/ 

Professor oder an den Prüfungsausschuss Ihres Studiengangs. Die finale Entscheidung zu Art und 

Umfang der Anerkennung obliegt in jedem Fall dem zuständigen Prüfungsausschuss.  

Weitere Informationen: 

 Die Universität hat zur Gewährleistung der Lehre in dieser Zeit kurzfristig Campus-Lizenzen der 

Teamsoftware Microsoft Teams, über die z. B. Webinare und Online-Übungen angeboten werden 

können, sowie von Office365 ProPlus beschafft; zudem steht mit der hizCloud ein Sync&Share-

Dienst zur Verfügung.  

 Zudem hat die Universität einen Corona-Hilfsfonds für Studierende aufgelegt. Aus dem Fonds 

können Studierende der Universität des Saarlandes unterstützt werden, die bedingt durch die 

Corona-Pandemie unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind, welche die Weiter-

führung ihres Studiums gefährdet. Die Universität arbeitet dabei mit dem Studentenwerk im 

Saarland e.V. und dem AStA eng zusammen. Weitere Hinweise und Antragsformular 

 

Wir wünschen Ihnen trotz allem einen guten Start in ein erfolgreiches Sommersemester! 

Die Professorenschaft der Fachrichtung Systems Engineering 
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